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Bekanntmachungen
Längst ist es ein schon oft laut geäußerter Wunsch der

gesammten Bürgerschaft der drey Städte Halle Glauch
undNcumarkr gewesen die bisherige unnatürliche Tren
nung dieser drey durch ihre geographische Lage wie durch
die mannichfachsten Verhältnisse so genau verbundenen Orte

aufgehoben und sie sämmtlich unter einer Magistrat ver
einigt zu sehen und nicht bloß die Repräsentanten der
Bürgerschaft sondern auch die Mitglieder der Magisträte
haben aufgegebene Veranlassung diese Vereinigung als
höchst wünschsnSwerth und in mannichfacher Rücksicht ersprieß
lich sich selbst aber damit sehr wohl einverstanden erklärt

Dem gemäß hat dann die Äönigl Hochlöbl Regie
rung zu Merseburg diesen gemeinsamen Wunsch der Orts
bewohner den Königl Hohen Ministerien vorgetragen und
nachdem dort die gedachte Vereinigung und die gänzliche
Aufhebung der bisher in Glaucha und Neumarkt bestande
nen besondern Magistratsbehörden vollständig genehmigt
worden den U terzeichnet n beauftragt zur Ausführung
der angeordneten Maaßregel die weitern Verfügungen zu
treffen und die Einwohner der nun vereinigten drey Städte
davon in Kenntniß zu setzen

Indem ich dies hiermit thue bemerke ich daß die
Funcrionen des Magistrats z Neumarkt sofort die de
Magistrats zu Glaucha aber mit dem zisten dieses Monat
aufhören und die gesammte Geschäftsführung und Ver
waltung von da an auf den Magistrat zu Halle übergehet
an welchen die Bürger und Einwohner von Neimarkl und
Glaucha sich fortan zu wenden und den gedachten Magi
strat in allen zu seinem Ressort gehörigen Angelegenheiten
als ihre ordentliche Obrigkeit anzusehen und zu respecriren
haben wogegen ihnen aber auch wie sich von selbst ver

steht



726 Bekanntmachungen
st ebr völlig gleiche Berechtigungen in dem ganzen Umfange
der nun vereinigten Sradt Halle zugestanden werden

Um indes das Kassen und Rechnungswesen der Cäm
niereyen zu Glaucha und Neumarkr nicht zu verwirren
und Stückrechnunge zu vermelden sollen die besagten
Cümmereyen ihre Geschäftsführung wie bisher noch bis
zum Scbluß des laufenden Jahres unverändert fortsetzen
und die beyden Herren Cämmerer bis dahin in Functio
bleiben binnen lvelcher Zeit zugleich die bisherigen und bis
dahin fälligen Cämmerey Abgaben von den Einwohner
um so mehr abzuführen sind je gewisser selbige im entstehen
den Falls bey der sodann eintretenden Auflösung der Lassen
durch gesetzliche Zwangsmittel beygetrieben werden müßten

Halle den i z October 1817
N ön ffl Preuß L andratb Sr reiber

Von hiesigem Königl Land und Stadtgericht ist das
von der verstorbenen Frau Regiments QuartiermeisteciN
Ramlak nachgelassene allhier in der kleinen Steinstraße
sul 21 z belegene Haus nebst Zubehör welches nach
Abzug der Lasten auf 42 0 Thlr gerichtlich taxirt worden
Erbrheilungshalber subhastirr und

der 2te Julius
der zre September dieses JahreS
der i ste November

zu Bietungsterminm anberaumt worden daher alle diejeni
gen welche dieses Grundstück zu besitzen fähig und zu b
zahlen vermögend sind hierdurch geladen werdm in diesen
Terminen um 10 Uhr an Gerichtsstelle vor dem ernannten
Deputats Herrn Stadt Justizrath Maaß ihre Gebot
zu thun und zu gewartigen haben daß dem Meistbieten
den wenn sich zuvörderst die Interessenten über das erfolgte
Gebot erklart und in den Zuschlag gewilligt haben werden
sothanes Grundstück zugeschlagen nach abgelaufenem letz
ten Bieriingstermine aber auf kein weiteres Gebot refleclirt

werdcn wird i w, V
Halle den 18 April 1817

König reuß L anV unv Stadtgericht
Schwarz



Vekan n t m a chunge n 7 7
Von hiesigem Königl Land und Stadtgericht ist da

von dem verstorbenen hiesigen Kaufmann Herrn Johann
Friedrich Rlingncr hinterlassene hierselbst in der
Ramiischen Straße Nr 505 belegen auf 2Z2OTHlr
nach Abzug der Lasten gerichtlich taxirte Wohnhaus nebst
Zubehör der Erbtheilung wegen freywillig subhastirt und sind

der 2iste Junius
der 27ste Zlugust dkscs Jahres
der i ste November

zu Bietungsterminen anberaumt worden daher alle dieje
nigen welche dieses Grundstück zu besitzen fähig und zu
bezahlen vermögend sind hierdurch geladen werden in die
sen Terminen um 10 Uhr an Gerichtestelle vor dem er
nannten Deputats Herrn Stadt Justizrath O Stis
ser ihre Geböte zu thun und zu gewärtigen haben daß
dem Meistbietenden wenn sich zuvörderst die Interessenten
über das erfolgte Gebot erklärt und in den Zuschlag gewil
ligt haben werden sothanes Grundstück zugeschlagen nach
abgelaufenen Bietungsterminen aber auf kein weiteres Ge
bot reflsttirt iverden wird

Uebrigens wird sämmtlichen aus dem Hypothekenbuche
nicht constirenden Realprätendenten hierdurch bekannt ge
macht daß sie zur Lonservation ihrer etwanigen Gerecht
same sich bis zum letzten BietungStermine und spätestens in
diesem selbst zu melden und ihre Ansprüche dem Gericht
anzuzeigen unterlassenden Falls aber zu gewärtigen haben
daß sie auf erfolgte Adjudication damit gegen den neuen
Besitzer und in so weit sie das Grundstück betreffen nicht
weiter werden gehört werden

Halle den 11 April l8i
Rönigl preuß Ä and und GraVtgcvicht

ZÄN 55 SchwarzNeue Faxens von Winterhüthen sehr schöne Blumen
Bouquets Diadems wie auch sehr billige Garnirnngen um
Kleider Federn mehrere gestickte Sachen als Vorhemden
Strickbeutel Taufkleider Halstücher Kragen Haube
u s w sind zu haben bey

Kriedericke Besser im Laden unterm Rathhaust
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H a u s v e r k a u f

Auf eingegangene Genehmigung der König Hochlöbl
Regierung zu Merseburg soll die l d ZVr 1208 in der
Breitengasse auf dem Neumarkt belegene vormalige Diaco
nat Wohnung in weicher sich 5 Stuben 2 Stubenkam
mern l Küche z Behältnisse zur Aufbewahrung des
Feuerwerks Bodenraum ein kleiner Hof mir einer Plumpe
so wie ein Keller und ein Garten von 2z LZ Ruthen Größe
befinden zum Besten des dasigen Kirche, Aerarii von dem
unterschriebenen Landrath öffentlich an den Meistbietenden
auf

den so Oetober d I Vormittags um 11 Uhr
indessen gewöhnlichen Geschäfts Locale auf hiesigem Rath
Hause anberaumten Licitations Termin verkauft werden
und sind sowohl die Taxe als die Werkaufsbedingungen da
selbst von jetzt au so wie im Termine selbst einzusehen

Halle den 6 Ocwber 1817
Der königliche L ani rath Sr reiber

Nachstehende Thalgüter als
1 die halbe Siedegerechtigkeit zum Finken
Ä Neun und eine halbe Pfanne Deutsch
z Drey und ein Viertel Pfanne Gutjah r
4 ein halbes Quart Mete ritz und
Z ein Viertel Nösel Hackeborn

alles auf der Mayer Schrift stehend sollen freywillig
und meistbietend verkauft werden Kauflustige werden er
sucht sich

Dienstags den vierten November Vormittags
um zehn Uhr

in meiner Behausung einzufinden wo mit der einzelnen
Aufbietung verfahren werden soll

Halle den 15 September 1817
ZÖr an der

Ein eiserner Windofen nebst dazu gehörigen Röhren
steht zu verkaufen Da Nähere erfährt man in der Buch
druckerey des Waisenhauses

Bw er Frau N e b erin der SchmeerstraßeNr 711
sind frische Märksche Rüben die Metze zu ü Gr zu verkaufen
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